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V﻿

Vorwort

Seit der letzten Überarbeitung des Lexi­
kons im Jahre 2003 sind auf den Gebieten 
des Personenstandsrechts und Familien­
rechts zahlreiche Änderungen ergangen, 
von denen der grundlegenden Reform des 
Personenstandsrechts besondere Bedeu­
tung zukommt. Das Personenstandsrechts­
reformgesetz vom 19. 2. 2007 (BGBl. I S. 122) 
enthielt in seinem Artikel 1 ein neues 
Personenstandsgesetz, das am 1. 1. 2009 in 
Kraft trat. Dieses Gesetz gab für das Perso­
nenstandswesen den Startschuss in das 
digitale Zeitalter: Mit einer Übergangsfrist 
bis zum 31. 12. 2013 wurde die Personen­
standsbuchführung auf Papier durch eine 
Registerführung in elektronischen Regis­
tern abgelöst. Die Umstellung wurde 
begleitet von einer Reduzierung des Regis­
terinhalts auf die wesentlichen zur Beur­
kundung des Personenstandes erforderli­
chen Angaben und eine Festsetzung von 
Fortführungsfristen, nach deren Ablauf 
sich die Register zu Archivgut wandeln. 

Das neue Personenstandsgesetz mit 
entsprechenden Ausführungsvorschriften 
in der Personenstandsverordnung und der 
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum 
Personenstandsgesetz, aber auch die das 
Reformpaket begleitenden Änderungen 
anderer Gesetze (insbes. BGB, EGBGB, 
FamFG), bildeten den eigentlichen Fundus 
für die Überarbeitung des Fachlexikons. 
Die 9. Auflage berücksichtigt außerdem 
alle weiteren bis zum Redaktionsschluss 
(1. 12. 2015) erfolgten Rechtsänderungen, 
zuletzt durch das Gesetz zur Bereinigung 
des Rechts der Lebenspartner vom 
20. 11. 2015 (BGBl. I S. 2010), sowie die ein­
schlägige Rechtsprechung zu allen Stich­
wörtern. Die Länderangaben, die vor allem 
auf den vom Auswärtigen Amt veröffent­
lichten Daten und den in der GS abge­

druckten Übereinkommen basieren, wur­
den ebenfalls zu dem genannten Stichtag 
überarbeitet.

Die Bearbeitung der 9. Auflage erfolgte 
wieder arbeitsteilig zwischen Heinrich 
Bornhofen (Buchstaben A bis E), Helga 
Kraus (Buchstaben F bis M) und Heribert 
Schmitz (Buchstaben N bis Z). An dieser 
Stelle sei Karl Krömer für seine Mitarbeit 
an der 8. Auflage gedankt; für ihn ist Helga 
Kraus in das Autorenteam eingetreten, die 
neben ihrer Tätigkeit als Standesbeamtin 
auch Mitglied des Fachausschusses des 
Bundesverbandes der Deutschen Standes­
beamtinnen und Standesbeamten ist.

Berlin, Mönchengladbach,  
im Dezember 2015
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Hinweise für den Benutzer

Reihenfolge der Stichwörter
Für die Einordnung gelten sämtliche in 
halbfetter Schrift gesetzten Buchstaben, 
auch wenn das Stichwort aus mehreren 
Wörtern besteht; z. B. folgen aufeinander: 
Anerkennung freier Ehen, Anerkennungs­
system, Anerkennungsurteile der Amtsge­
richte, Anerkennung von Auslandsadoptio­
nen, Anerkennung von DDR-Urteilen.
Umlaute (ä, ö, ü) werden wie Doppelbuch­
staben behandelt; z. B. folgen aufeinander: 
Bodensee-Uferstaaten, Böhmen und Mäh­
ren, Böser Glaube, Bolivien.
»ß« gilt wie »ss«.

Zeichen
Der Verweisungspfeil → lässt erkennen,
dass das darauffolgende Wort als Stichwort 
besonders behandelt ist. Mehrere Verwei­
sungen stehen hintereinander in alphabe­
tischer Reihenfolge; in diesem Fall ist nur
das erste Stichwort mit einem Verwei­
sungspfeil versehen.

Verweisungen auf Schrifttum
Hinweise auf Fachzeitschriften beschrän­
ken sich – von wenigen Ausnahmen abge­
sehen – auf die vom Bundesverband der 
deutschen Standesbeamtinnen und Stan­
desbeamten herausgegebene Zeitschrift 
»Das Standesamt«.

Auf andere vom Verlag für Standesamts­
wesen herausgegebene Werke wie Berg­
mann/Ferid/Henrich »Internationales 
Ehe- und Kindschaftsrecht«, Brandhuber/
Zeyringer/Heussler »Standesamt und 
Ausländer«, Schmitz/Bornhofen/Bock­
stette »Gesetzsammlung für die Standes­
beamten und ihre Aufsichtsbehörden« 
wird in den Fällen verwiesen, in denen 
eine ausführlichere Information durch das 
Lexikon nicht erfolgen kann, z. B. bei Anga­
ben über Staaten hinsichtlich des dort 
geltenden Rechts.
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 A 

Abbrechen einer Beurkundung vor dem 
Abschluss des Eintrags durch die elektro­
nische Signatur des Standesbeamten 
(z. B. wegen Unzuständigkeit) führt dazu, 
dass der Eintrag nicht gespeichert wird. 
War bereits eine Registernummer reser­
viert worden, so verfällt diese Nummer. 
Sie wird im Jahresabschluss als fehlend 
ausgewiesen.
→ Stilllegung 

ABC-Regeln DIN-Norm »Ordnen von 
Schriftzeichenfolgen« (DIN 5007), her­
ausgegeben vom Normenausschuss Bü­
rowesen (NBü) des → Deutschen Instituts 
für Normung e. V. 

Abdikation ist der förmliche Verzicht des 
Staatsoberhaupts auf die staatliche Stel­
lung (z. B. Thronverzicht). Im Staatsange­
hörigkeitsrecht wird der Begriff auch für 
den Verzicht auf eine Staatsangehörig­
keit verwendet. → Verlust der deutschen 
Staatsangehörigkeit 

Aberkennung der Staatsangehörigkeit 
→ Entziehung der Staatsangehörigkeit 

Abgabe der Sicherungsregister Auf der 
Grundlage der Ermächtigung in § 74 
Abs. 1 Nr. 2 PStG können die Länder die 
Aufbewahrung der Zweitbücher und Si­
cherungsregister regeln. So schreibt z. B. 
§ 7 Abs. 4 des Hessischen Ausführungsge­
setzes zum PStG vor, dass Sicherungsre­
gister, die nicht in elektronischer Form 
geführt werden, beginnend mit dem Jah­
resabschluss des Standesamts bis zum 
Ablauf der Führungsfristen an die unte­
re Aufsichtsbehörde abzugeben und dort 
zu führen und aufzubewahren sind. 

Abgabe des als Heiratseintrag fortzufüh-
renden Familienbuchs Das Standesamt, 
bei dem sich das als Heiratseintrag fort­
zuführende Familienbuch befand und 
das nicht selbst für die Fortführung zu­

ständig war, hatte den Heiratseintrag bei 
einem Anlass zur Fortführung oder der 
Beantragung der Benutzung, spätestens 
aber bis zum 31. 12. 2013, an das zuständi­
ge Standesamt abzugeben. Zuständig für 
die Fortführung ist das Standesamt, bei 
dem der entsprechende Eintrag im Hei­
ratsbuch geführt wird (§ 77 Abs. 2 PStG; 
Nr. 77.1. PStG-VwV). → Anforderung des 
als Heiratseintrag fortzuführenden Fa­
milienbuchs 

Abgaben Sammelbegriff für alle vom Bür­
ger zu erbringenden öffentlich-rechtli­
chen Geldleistungen (z. B. Steuern und 
→ Gebühren). 

ABGB Abkürzung für »Allgemeines Bürger­
liches Gesetzbuch«; Kodifikation des Zi­
vilrechts in Österreich vom 1. 6. 1811 
(mehrfach geändert); Auszug wiederge­
geben in Bergmann/Ferid/Henrich. 

Abgekürzte Vornamen In den Personen­
standsregistern und ‑urkunden dürfen 
Vornamen nicht abgekürzt werden; dies 
gilt auch für die Unterschrift. Eine Aus­
nahme bilden amerikanische Vorna­
mensbestandteile aus nur einem Buch­
staben (sog. middle initial), die der Un­
terscheidung von Personen mit gleichen 
Vornamen dienen (z. B. John E., John F.); 
sie gelten nicht als Abkürzungen (s. hier­
zu StAZ 1950, 284; 1963, 82). Bei der → Be­
urkundung der Geburt kann jedoch ein 
Buchstabe als Vorname nicht eingetra­
gen werden, wenn für die Namensfüh­
rung deutsches Recht maßgebend ist. 
→ Erteilung von Vornamen 

Abkömmlinge sind Kinder und Kindeskin­
der. → Abstammung, Abstammungssys­
tem, Adoptivverwandtschaft, Annahme 
als Kind, Verwandtschaft 

Abkommen mit anderen Staaten, die für 
die Arbeit im Standesamt besondere Be­



2 Abkürzung der Prüfung der Ehefähigkeit

deutung haben, sind den Regelungen 
der PStG-VwV zu den jeweiligen Amts­
handlungen zu entnehmen; eine umfas­
sende Sammlung enthält die GS (Nr. 200 
bis 399). Die Texte der wichtigsten A. 
können auch auf der Internetseite www. 
personenstandsrecht.de eingesehen wer­
den. → Europäische Übereinkommen, 
Haager Abkommen 

Abkürzung der Prüfung der Ehefähigkeit 
→ Anmeldung der Eheschließung, Le­
bensgefährliche Erkrankung 

Abkürzungen sind in den Personenstands­
registern und ‑urkunden grundsätzlich 
nicht zulässig. Lediglich die in Anlage 3 
der PStG-VwV bezeichneten A. dürfen 
verwendet werden. Die in einem → Altre­
gister enthaltenen A. können bei der 
Ausstellung von Personenstandsurkun­
den beibehalten werden (Nr. A 8 Satz 3 
PStG-VwV), auch wenn sie von der Anla­
ge 3 der PStG-VwV abweichen. Für die 
Zeichen in den mehrsprachigen Perso­
nenstandsurkunden gelten die Sonder­
regelungen in § 50 PStV; Nr. 55.3 PStG-
VwV. Enthält der amtliche Name einer 
Gemeinde eine A., so ist diese einzutra­
gen (Nr. A 8 Satz 2 PStG-VwV). 

Abkürzungsverzeichnis des Bundesver­
waltungsamts 
– für Gesetze, Rechtsverordnungen und 
allgemeine Verwaltungsvorschriften des 
Bundes, 
– für die Verfassungsorgane, die obers­
ten Bundesbehörden und die obersten 
Gerichtshöfe des Bundes (Teil I) sowie 
weitere Bundesbehörden, Bundesgerich­
te, Bundesstellen und sonstige Einrich­
tungen, deren Bedeutung über den eige­
nen Geschäftsbereich hinausgeht (Teil 
II),
zuletzt abgedruckt in GMBl. 2007, 830, 
wird seit 2010 als Download auf www.
bund.de bereitgestellt. 

ABl. Abkürzung für Amtsblatt; oft in Ver­
bindung mit anderen Abkürzungen (z. B. 
»ABl. EU«, Abkürzung für Amtsblatt der 
Europäischen Union). 

Ablehnung einer Amtshandlung Auf An­
trag eines Beteiligten oder der Aufsichts­
behörde kann das Standesamt durch das 
AG am Sitz des LG dazu angewiesen wer­
den, eine von ihm abgelehnte Amts­
handlung vorzunehmen (§ 49 Abs. 1, § 50 
Abs. 1 PStG). Gegen den Beschluss des Ge­
richts ist den Beteiligten, der Aufsichts­
behörde und dem Standesamt das 
Rechtsmittel der Beschwerde gegeben 
(§ 58 FamFG; § 51 Abs. 2 PStG), Frist: ein 
Monat (§ 63 FamFG). Beschwerdeinstanz 
ist das OLG (§ 119 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b 
GVG). Gegen den Beschluss kann vom 
OLG die Rechtsbeschwerde beim BGH 
zugelassen werden (§ 70 Abs. 2 FamFG). 
Nach Rechtskraft der gerichtlichen Ent­
scheidung hat das Standesamt die Amts­
handlung vorzunehmen.

In Zweifelsfällen kann das Standesamt 
auch von sich aus die Entscheidung des 
AG darüber herbeiführen, ob eine Amts­
handlung vorzunehmen ist; für das wei­
tere Verfahren gilt dies als Ablehnung 
der Amtshandlung (§ 49 Abs. 2 PStG). 
Eine A. liegt auch dann vor, wenn das 
Standesamt die Amtshandlung zwar 
nicht verweigert, sie aber anders als be­
antragt vornehmen will. Lehnt das Stan­
desamt eine Amtshandlung ab, weil es 
Zweifel über seine örtliche Zuständigkeit 
hat, so entscheidet über die Zuständig­
keit die Aufsichtsbehörde (§ 40 Abs. 1 
PStG). → Amtsgericht, Berichtigungsbe­
schluss, Beschwerderecht 

Ablehnung einer Amtsperson kann im 
Verwaltungsverfahren von den Beteilig­
ten geltend gemacht werden, wenn 
Gründe vorliegen, die Misstrauen gegen 
eine unparteiische Amtsführung recht­
fertigen. Der Behördenleiter entscheidet 
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über die Mitwirkung der Amtsperson 
(§ 21 VwVfG). 

Ablichtungen Beglaubigte Abschriften aus 
den Alt- oder Übergangsregistern kön­
nen auch durch A. hergestellt werden 
(Nr. 55.1.4, Nr. 76.2.1 PStG-VwV). Die Ei­
genschaften des zu verwendenden Pa­
piers sind in § 48 Abs. 4 PStV festgelegt. 

Abnabelung des Kindes ist für die Vollen­
dung der Geburt und damit für den Be­
ginn der Rechtsfähigkeit des Menschen 
(§ 1 BGB) nicht erforderlich; maßgebend 
ist vielmehr der Zeitpunkt des vollstän­
digen Austritts aus dem Mutterleib (vgl. 
Gaaz/Bornhofen, § 18 PStG Rn. 7). Auch 
auf die Zuständigkeit des Standesamts 
für die Beurkundung der Geburt hat die 
A. keinen Einfluss. → Lebendgeburt 

Abort (lat. abortus Früh‑, Fehlgeburt), Ab­
gang einer nicht lebensfähigen Leibes­
frucht. 

Abrufverfahren Registerdaten können 
durch autorisierte Stellen in automati­
sierten Verfahren nach § 68 Abs. 2 PStG 
abgerufen werden, wenn die dafür in 
§ 64 PStV festgelegten Voraussetzungen 
erfüllt sind. 

Abs. Abkürzung für Absatz, als solche in 
den Personenstandsregistern zugelassen 
(Nr. A 8 PStG-VwV, Anlage 3 zur PStG-
VwV). 

Abschluss der Personenstandsregister Die 
Ehe-, Lebenspartnerschafts-, Geburten- 
und Sterberegister sowie die jeweiligen 
Sicherungsregister sind vom Standesbe­
amten zum 31. Dezember eines jeden 
Jahres abzuschließen (§ 4 Abs. 2 PStG). 
→ Abschlussvermerke 

Abschlussvermerke Über den → Abschluss 
der Personenstandsregister sind nach § 4 
Abs. 2 PStG Vermerke aufzunehmen. § 21 
PStV bestimmt zum Verfahren, dass zu 
den Registern nach dem letzten Eintrag 
ein A. über die Anzahl der Haupteinträge 
aufgenommen wird, der mit der dauer­

haft überprüfbaren qualifizierten elekt­
ronischen Signatur des Standesbeamten 
zu versehen ist. Bei Übergangsbeurkun­
dungen mit mehreren Einzelbänden ei­
nes Personenstandsregisters war jeder 
Band mit einem A. zu versehen; auf der 
ersten Seite des neuen Bandes war auf 
den vorhergehenden Band zu verweisen 
(Nr. 75.2.2 PStG-VwV). 

Abschrift aus dem Familienbuch → Be­
glaubigte Abschrift aus dem Familien­
buch 

Abschriften aus den Personenstandsre-
gistern → Beglaubigte Abschrift aus dem 
Familienbuch, Beglaubigte Abschriften 
aus Alt- oder Übergangsregistern, Be­
glaubigte Registerausdrucke 

Abschriften aus den Sammelakten → Be­
nutzung der Sammelakten 

Abschriften für die Sammelakten soll der 
Standesbeamte fertigen, wenn Urkun­
den, die nicht jederzeit wiederbeschafft 
werden können, an die Beteiligten zu­
rückzugeben sind (§ 4 Abs. 1 PStV). → Ab­
schriften von Personenstandsurkunden, 
Rückgabe von Urkunden 

Abschriften von Personenstandsurkun-
den besitzen nicht die Beweiskraft von 
Originalurkunden nach § 54 Abs. 2 PStG. 
Abschriften deutscher Personenstands­
urkunden dürfen vom Standesbeamten 
grundsätzlich nicht gefertigt und be­
glaubigt werden; die Beteiligten sind zur 
Ausstellung der benötigten Urkunde an 
das Standesamt zu verweisen, das das 
betreffende Personenstandsregister 
führt (§ 33 VwVfG). Ist dies nicht mög­
lich, weil z. B. die vorgelegten Personen­
standsurkunden von deutschen Standes­
beamten ausgestellt wurden, die nicht 
mehr tätig sind (ehemal. deutsche Ostge­
biete), so kann der Standesbeamte für 
die Sammelakten von ihm zu beglaubi­
gende Abschriften fertigen, um die Ori­
ginalunterlagen zurückgeben zu können 
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(§ 4 Abs. 1 PStV). → Abschriften für die 
Sammelakten 

Abstammung ist die Herkunft eines Kin­
des von bestimmten Eltern (rechtliche 
Zuordnung von Eltern und Kind). Sie ist 
vom Standesbeamten insbesondere bei 
der Prüfung der Ehefähigkeit zu beach­
ten, um ggf. das Eheverbot der Ver­
wandtschaft (§ 1307 BGB) feststellen zu 
können. Hierzu haben die im Inland ge­
borenen Eheschließenden bei der An­
meldung der Eheschließung ihre Ge­
burtsurkunde, falls erforderlich einen 
beglaubigten Ausdruck aus dem Gebur­
tenregister, oder bei Geburt im Ausland, 
ihre ausländische Geburtsurkunde vor­
zulegen (Nr. 12.4.1 Nr. 2 PStG-VwV). Bei 
der Beurkundung der Vaterschaftsaner­
kennung soll der Standesbeamte die tat­
sächlichen Abstammungsverhältnisse 
nicht überprüfen (§ 1598 BGB; Nr. 44.2.1 
PStG-VwV). Zum Geburtseintrag des Kin­
des ist bei nachträglicher Feststellung 
der A. mit allgemein bindender Wirkung 
eine Folgebeurkundung aufzunehmen 
(§ 27 Abs. 1 PStG; Nr. 27.2 PStG-VwV). Glei­
ches gilt für die Feststellung des Nichtbe­
stehens der Vaterschaft (§ 27 Abs. 3 Nr. 1 
PStG; Nr. 27.4 PStG-VwV). Das deutsche 
Internationale Privatrecht enthält Rege­
lungen über die A. und ihre Anfechtung 
in den Art. 19 und 20 EGBGB). → Mutter, 
Vater, Verwandtschaft 

Abstammungsgutachten Untersuchungen 
zur Feststellung der Abstammung (z. B. 
→ Blutentnahme, DNA-Gutachten, Erb­
biologisches Gutachten) müssen erdul­
det werden, wenn die tatsächliche (gene­
tische) Abstammung einer Person aus 
rechtlichen Gründen festzustellen ist 
(§ 372 a ZPO). 

Abstammungsprinzip (auch: Abstam­
mungsrecht, ius sanguinis) Begriff aus 
dem Staatsangehörigkeitsrecht; gilt in 
den Rechtsordnungen, in denen die 

Staatsangehörigkeit einer Person von 
der ihrer Eltern (eines Elternteils) abge­
leitet wird (Erwerb durch Geburt, Adopti­
on). Gegensatz: → Bodenprinzip (Boden­
recht, → ius soli). 

Abstammungssachen sind in § 169 FamFG 
aufgeführt. Personenstandsrechtlich 
sind insbesondere die Verfahren auf 
Feststellung des Bestehens oder Nichtbe­
stehens eines Eltern-Kind-Verhältnisses 
relevant. 

Abstammungssystem Nach dem A. entste­
hen familienrechtliche Beziehungen 
zwischen einem Kind und seinen Eltern 
kraft Abstammung. Gegensatz: → Aner­
kennungssystem. 

Abstammungsurkunde bis zum 1. 1. 2009 
aus dem Geburtseintrag ausgestellte Per­
sonenstandsurkunde (§ 61 a Nr. 3 a PStG 
a. F.). Aus ihr konnte, da bei angenomme­
nen Kindern neben den Adoptiveltern 
auch die leiblichen Eltern einzutragen 
waren, ein etwaiges Eheverbot der leibli­
chen Verwandtschaft (§ 1307 BGB) er­
kannt werden. 

Abtreibung → Ethische Indikation, Eugeni­
sche Indikation, Medizinische Indikati­
on, Soziale Indikation 

Abwandlung des Familiennamens Nach 
deutschem Internationalen Privatrecht 
ist für die Namensführung einer Person 
grundsätzlich ihr Heimatrecht maßge­
bend (Art. 10 Abs. 1 EGBGB). Abwandlun­
gen des Familiennamens (z. B. bei Na­
men einer slawischen Sprache) sind da­
her immer dann zu beachten, wenn sich 
die Namensführung nicht nach deut­
schem Recht richtet. Durch den Erwerb 
der deutschen Staatsangehörigkeit wird 
die Namensführung nicht berührt, wenn 
der abgewandelte Familienname vor 
dem Statutenwechsel rechtmäßig erwor­
ben wurde (BGHZ 63, 107 = StAZ 1975, 11; 
OLG Celle, StAZ 1981, 57). In diesen Fällen 
ist aber durch Art. 47 Abs. 1 Nr. 4 EGBGB 
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die Möglichkeit eingeräumt, durch 
→ Angleichung die ursprüngliche Form 
des Namens anzunehmen. Ist dagegen 
für den Erwerb des Namens deutsches 
Recht maßgebend – z. B. bei der Geburt 
eines Kindes oder bei der Bestimmung 
des Ehenamens –, so ist die männliche 
Form des Namens zu übernehmen (in 
einem → obiter dictum KG, StAZ 1977, 
222). 

Eine Abwandlung des Familienna­
mens nach dem Geschlecht hat nach 
deutschem Recht auch bei Teilen des Fa­
miliennamens zu erfolgen, die als frühe­
re → Adelsbezeichnungen nach Art. 109 
WRV Bestandteile des Familiennamens 
geworden sind; z. B. Fürst/Fürstin, Graf/
Gräfin (Nr. A 1.3.3 PStG-VwV; RG vom 
10. 3. 1926, RGZ 113, 107 = StAZ 1926, 98; 
BayObLG, StAZ 1956, 12). 

Abwendungsoption Begriff aus dem 
Staatsangehörigkeitsrecht für die Mög­
lichkeit, den Erwerb oder den Verlust ei­
ner Staatsangehörigkeit abzulehnen (ab­
zuwenden). → Ausschlagung der deut­
schen Staatsangehörigkeit 

Abwesenheit des Standesbeamten Ist der 
Standesbeamte verhindert, die Dienstge­
schäfte zu führen (Krankheit, Urlaub 
usw.), so wird er im Regelfall von einem 
anderen Standesbeamten seines Stan­
desamts vertreten. Durchführungsvor­
schriften einiger Länder sehen vor, dass 
die Aufsichtsbehörde im Notfall auch 
Standesbeamte eines anderen Standes­
amts mit der Wahrnehmung der Aufga­
ben betrauen kann. → Anwesenheit des 
Standesbeamten, Beauftragter Standes­
beamter, Notstandesbeamter 

Abwesenheit eines Eheschließenden Ist 
bei der → Anmeldung der Eheschließung 
ein Eheschließender am Erscheinen ver­
hindert, so kann der andere Eheschlie­
ßende die Anmeldung alleine vorneh­
men, wenn er hierzu schriftlich bevoll­

mächtigt ist (§ 28 Abs. 1 Satz 2 PStV). Sind 
beide Eheschließenden aus wichtigen 
Gründen am Erscheinen verhindert, so 
kann die Ehe auch schriftlich oder durch 
einen Vertreter angemeldet werden (§ 28 
Abs. 2 Satz 3 PStV). Hingegen müssen bei 
der Eheschließung im Inland beide Ehe­
schließenden anwesend sein (§ 1311 BGB). 
→ Anwesenheit beider Eheschließenden, 
Beitrittserklärung, Ferntrauung, Hand­
schuhehe 

Abwesenheitserklärung 1. Nach dem 
Recht einiger Staaten kann eine Person, 
deren Aufenthalt seit langem nicht zu 
ermitteln ist, für »abwesend« erklärt 
werden. Die A. entspricht nicht in allen 
Wirkungen der Todeserklärung nach 
deutschem Recht; so wird z. B. eine er­
neute Eheschließung des anderen Ehe­
gatten überwiegend von der Auflösung 
der (weiter bestehenden) Ehe abhängig 
gemacht.

2. Als A. wurden im Jahre 1952 erstellte, 
auf Angaben von Angehörigen beruhen­
de Dokumente über noch nicht zurück­
gekehrte Kriegsgefangene bezeichnet; 
sie wurden von den Gemeindebehörden 
beglaubigt und der Sonderkommission 
für Kriegsgefangene der Vereinten Nati­
onen in Genf zugeleitet. 

acte respectueux franz., → Ehrerbietig­
keitsakt 

actus contrarius lat., gegenteilige Verfü­
gung, Rechtshandlung (in der Regel Auf­
hebung eines früheren Rechtsgeschäfts). 

a. D. beamtenrechtliche Abkürzung für 
»außer Dienst«. 

Additive Einbenennung Bezeichnung für 
die Möglichkeit nach § 1618 Satz 2 BGB, 
dem Kind bei der → Einbenennung einen 
Doppelnamen zu erteilen, der sich aus 
dem Familiennamen (Ehenamen) der 
Einbenennenden und dem bisherigen 
Familiennamen des Kindes zusammen­
setzt. 
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Adel ist ein in der ständischen Gesell­
schaftsordnung der Monarchie bevor­
rechtigter Stand, der in seiner Urform an 
Grundbesitz gebunden war. Im Mittelal­
ter unterschied man den »Niederen 
Adel« und den »Hohen Adel«. Dem nie­
deren A. gehörten vornehmlich die ein­
fachen Ritter an, und zwar die Reichsrit­
terschaft als Reichsadel und die Ritter, 
die als landsässiger A. ihren fürstlichen 
Landesherren dienten. Zum hohen A. 
zählten Fürsten, Grafen und Freiherren. 
Kennzeichen war die Reichsstandschaft, 
d. h. Sitz und Stimme im Deutschen 
Reichstag bis 1805. → Adelsbezeichnun­
gen (ausländische), Adelsbezeichnungen 
(deutsche), Briefadel, Erstgeburtstitel 

Adelsbezeichnungen (ausländische) Führt 
ein ausländischer Staatsangehöriger 
nach seinem Heimatrecht eine Adelsbe­
zeichnung, so darf diese nur dann in die 
Personenstandsregister eingetragen wer­
den, wenn sie nach dem anzuwenden­
den Recht Bestandteil des Familienna­
mens ist (Nr. A 1.3.5 PStG-VwV). Durch die 
Angliederung Österreichs im Jahre 1938 
haben die österreichischen Staatsange­
hörigen nicht das Recht erworben, eine 
frühere österreichische Adelsbezeich­
nung entsprechend Art. 109 WRV als Be­
standteil ihres Familiennamens zu füh­
ren. Die Anwendung ausländischer 
Rechtsnormen, die auf Beseitigung der 
Adelsprädikate ohne Recht auf Führung 
als Familienname gerichtet sind, wird 
durch den → ordre public nicht ausge­
schlossen (BVerwGE 9, 323 = StAZ 1960, 
150; BayObLG, StAZ 1961, 43). 

Adelsbezeichnungen (deutsche) dürfen 
nach Art. 109 WRV, durch den die Vor­
rechte des Adels aufgehoben wurden, 
nicht mehr verliehen werden. Die vor 
dem 14. 8. 1919 erworbenen Adelsbezeich­
nungen sind Bestandteil des Familienna­
mens; sie folgen den Vornamen (Nr. A 

1.3.3 PStG-VwV). Bei Ehefrauen und Töch­
tern erfolgt Abwandlung in die weibliche 
Form (RG, StAZ 1926, 98; BayObLG, StAZ 
1956, 12; Peters, StAZ 1976, 88). Geschie­
dene Frauen, die ihren Geburtsnamen 
wieder annehmen, führen Adelsbezeich­
nungen in der für verheiratete Frauen 
abgewandelten Form (z. B. Freifrau statt 
Freiin); ebenso bei Voranstellung oder 
Anfügung des Geburtsnamens an den 
Ehenamen nach § 1355 Abs. 4 BGB sowie 
bei Namenserteilung nach § 1617 a oder 
§ 1618 BGB (KG, StAZ 1964, 132). Adelsbe­
zeichnungen sind nicht Teil des Famili­
ennamens, wenn sie vor Inkrafttreten 
der Weimarer Reichsverfassung lange 
Zeit nicht mehr geführt wurden (Bay­
ObLG, StAZ 1981, 184; OLG Frankfurt, 
StAZ 1985, 12; KG, StAZ 1999, 38). Zur Ge­
währung von Adelsbezeichnungen im 
Wege der Namensänderung siehe BGH, 
StAZ 1979, 93. → Abwandlung des Famili­
ennamens, Erstgeburtstitel, Familienna­
me 

Aden → Jemen 
AdoptG Abkürzung für Gesetz über die An­

nahme als Kind und zur Änderung ande­
rer Vorschriften (Adoptionsgesetz) vom 
2. 7. 1976 (BGBl. I S. 1749; Auszug in GS 
Nr. 35). 

Adoption (deutsche) → Annahme als Kind 
Adoption (schwache) Als »schwach« wird 

eine Adoption bezeichnet, die im Ver­
gleich zur deutschen Minderjährigenad­
option geringere Statusänderungen be­
wirkt (z. B. Aufrechterhaltung des famili­
enrechtlichen Bandes zu den leiblichen 
Eltern und deren Angehörigen). Wäh­
rend die »schwache« Auslandsadoption 
im Personenstandswesen anerkannt 
und der geänderte Personenstand in den 
Personenstandsregistern vermerkt wird, 
versagen andere Rechtsbereiche der 
»schwachen« Adoption die Substitution 
(z. B. das Staatsangehörigkeitsrecht, nach 
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dessen Grundsätzen bei einer Annahme 
durch Deutsche nur eine der deutschen 
Volladoption entsprechende Auslands­
adoption den Erwerb der deutschen 
Staatsangehörigkeit durch das Kind zur 
Folge hat; vgl. Nr. 6.1.2 der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift zum Staatsange­
hörigkeitsrecht – StAR-VwV – vom 
13. 12. 2000, BAnz. Nr. 21 a vom 31. 1. 2001, 
GMBl. 2001, 122 = StAZ 2001, 77). Die 
»schwache« Adoption kann nach § 3 des 
→ Adoptionswirkungsgesetzes in eine 
Volladoption (Adoption mit den Wirkun­
gen der deutschen Minderjährigenadop­
tion) umgewandelt werden (Nr. 27.6.3 
PStG-VwV). → Adoption (starke), Adopti­
on im Ausland, Umwandlung einer 
»schwachen« Adoption 

Adoption (starke) Als »starke« Adoption 
wird eine mit weitgehenden Statusände­
rungen verbundene, in der Regel der 
deutschen Minderjährigenadoption ent­
sprechende → Annahme als Kind be­
zeichnet. 

Adoption im Ausland Für die Anerken­
nung einer im Ausland vorgenommenen 
Adoption schreibt das deutsche Recht 
kein besonderes Verfahren vor. Ist die 
Adoption nach dem Haager → Adopti­
onsübereinkommen erfolgt, so ist sie im 
deutschen Rechtsbereich kraft Gesetzes 
anzuerkennen (vgl. Nr. 27.6.1 PStG-VwV). 
Im Zweifelsfall kann der Standesbeamte 
bei jeder Auslandsadoption nach § 2 des 
→ Adoptionswirkungsgesetzes 
(AdWirkG) die Entscheidung des Famili­
engerichts darüber herbeiführen, ob die 
Adoption anzuerkennen oder wirksam 
ist (vgl. Nr. 27.6.3 PStG-VwV). Gerichtliche 
»Dekretadoptionen« sind nach den 
Grundsätzen über die Anerkennung aus­
ländischer Akte der freiwilligen Ge­
richtsbarkeit zu überprüfen (BGH vom 
14. 12. 1988, StAZ 1989, 342); Gleiches gilt 
für den Ausspruch einer ausländischen 

Behörde, wenn diese nach ihrer Funkti­
on und dem angewandten Verfahren ei­
nem Gericht der freiwilligen Gerichts­
barkeit vergleichbar ist (vgl. BayObLG 
vom 11. 11. 1999, StAZ 2000, 104).

Bei Auslandsadoptionen durch Deut­
sche sind Vertragsadoptionen ohne ge­
richtliche Mitwirkung grundsätzlich un­
wirksam. Handelt es sich bei den Anneh­
menden um deutsche Ehegatten, so ist 
wegen der Verweisung des Art. 22 Satz 2 
EGBGB auf das Ehewirkungsstatut des 
Art. 14 Abs. 1 EGBGB deutsches Recht 
maßgebend. Dieses sieht nur die Dekret­
adoption vor; nach herrschender Mei­
nung ist die konstitutive Mitwirkung des 
Gerichts gemäß § 1752 Abs. 1 BGB nicht 
etwa nur Formerfordernis, sondern ma­
terielle Wirksamkeitsvoraussetzung. Zur 
Wirksamkeit müssen weiter nach über­
wiegender Meinung folgende Mindest­
voraussetzungen erfüllt sein: 

1. Das ausländische Gericht muss ent­
sprechend dem deutschen Verfahrens­
recht international zuständig sein (§ 109 
Abs. 1 Nr. 1 FamFG spiegelbildlich, § 101 
FamFG). 

2. Die Adoption darf nicht gegen den 
deutschen → ordre public (Art. 6 EGBGB; 
§ 109 Abs. 1 Nr. 4 FamFG) verstoßen, ins­
besondere müssen tragende Grundsätze 
des deutschen Adoptionsrechts wie An­
tragsbefugnis und Einwilligungsrechte 
gewahrt sein (zur Abgrenzung vgl. 
MünchKomm/Helms, Art. 22 EGBGB 
Rn. 94). 

Die Frage, inwieweit die Adoption 
Rechtsbeziehungen zum Annehmenden 
begründet und zu den leiblichen Ver­
wandten abgeschnitten hat, entscheidet 
darüber, ob es sich um eine Volladoption 
oder um eine »schwache« Adoption han­
delt. Sie beantwortet sich aus dem Recht, 
das die Adoption herbeigeführt hat (Ad­
optionsbegründungsstatut). Die adopti­
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onsrechtlichen Wirkungen bleiben auf 
die des Herkunftslandes beschränkt. 
Auch die »schwache« Adoption ist hier 
personenstandsrechtlich – nicht zuletzt 
unter Berücksichtigung des Kindesinter­
esses – anzuerkennen (vgl. z. B. Hepting, 
StAZ 1986, 190; Staudinger/Henrich, 
Art. 22 EGBGB Rn. 98). Etwaige weiterge­
hende Wirkungen des deutschen Rechts 
bleiben aber unberücksichtigt (vgl. 
MünchKomm/Helms, Art. 22 EGBGB 
Rn. 102). Die »schwache« Adoption kann 
nach § 3 AdWirkG vom Familiengericht 
in eine Volladoption umgewandelt wer­
den (Nr. 27.6.3 PStG-VwV).

Qualifiziert das deutsche Recht den 
ausländischen Akt nicht als Adoption, so 
ist er bei einem anderen, angemessene­
ren Qualifikationsbegriff – z. B. Pflege­
kindschaft – einzuordnen und folgt den 
für ihn geltenden kollisionsrechtlichen 
Regeln.

Zur Anerkennung ausländischer Ad­
optionen s. auch Henrich, § 8 V 4 ff.; Hep-
ting/Dutta, V-515 ff.
→ Adoption (schwache), Adoption (star­
ke), Umwandlung einer »schwachen« 
Adoption 

Adoptionsgeheimnis → Ausforschungsver­
bot 

Adoptionspflege Probezeit vor der → An­
nahme als Kind (§ 1744 BGB). Nach 
Nr. 68.1.1 PStG-VwV unterbleibt die aus 
Anlass der Geburt eines Kindes vom 
Standesamt zu machende Mitteilung an 
die Meldebehörde der Hauptwohnung 
der Eltern oder der Mutter des Kindes, 
wenn dem Standesamt bekannt ist, dass 
das Kind unmittelbar nach der Geburt in 
A. genommen und daher nicht in die 
Wohnung der Eltern oder der Mutter 
aufgenommen wurde. 

Adoptionsstatut Recht, nach dem sich die 
Adoption beurteilt. Nach deutschem In­
ternationalen Privatrecht (Art. 22 EGBGB) 

unterliegt die Annahme als Kind grund­
sätzlich dem Recht des Staates, dem der 
Annehmende bei der Annahme ange­
hört. Bei Annahme durch einen oder bei­
de Ehegatten ist A. das nach Art. 14 Abs. 1 
EGBGB für die allgemeinen → Ehewir­
kungen maßgebende Recht. → Adoption 
im Ausland, Annahme als Kind 

Adoptionsübereinkommen 1. Europäi­
sches Übereinkommen vom 24. 4. 1967 
über die Adoption von Kindern 
(BGBl. 1980 II S. 1093; Auszug in GS 
Nr. 224) und Europäisches Übereinkom­
men vom 27. 11. 2008 über die Adoption 
von Kindern (revidiert) (BGBl. 2015 II S. 2; 
Auszug in GS Nr. 224 a). Die Übereinkom­
men zielen auf eine Vereinheitlichung 
des Sachrechts der Mitgliedstaaten des 
Europarates. Das revidierte Übereinkom­
men von 2008 ersetzt im Verhältnis der 
Vertragsstaaten das Übereinkommen 
von 1967.

2. Haager Übereinkommen vom 
29. 5. 1993 über den Schutz von Kindern 
und die Zusammenarbeit auf dem Ge­
biet der internationalen Adoption 
(BGBl. 2001 II S. 1034; Auszug in GS 
Nr. 226). Das Übereinkommen ist für die 
Bundesrepublik Deutschland am 
1. 3. 2002 in Kraft getreten. Das Überein­
kommen hat das Ziel, die grenzüber­
schreitende Adoption minderjähriger 
Kinder einem einheitlichen und zwi­
schen den Vertragsstaaten koordinierten 
und von ihnen kontrollierten Verfahren 
zuzuführen; eigens zu diesem Zweck er­
richtete »Zentrale Behörden« der Ver­
tragsstaaten überwachen die Einhaltung 
der Vorgaben des Übereinkommens, ins­
besondere hinsichtlich des Wohls des 
Kindes (wie Lebensperspektive, Eignung 
der Adoptionsbewerber, Einreise- und 
Aufenthaltsrechte). Die auf der Grundla­
ge des Übereinkommens vorgenomme­
nen Adoptionen werden in den Vertrags­
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staaten kraft Gesetzes anerkannt. Eine 
Bescheinigung über das vertragsgemäße 
Zustandekommen der Adoption erleich­
tert den Behörden die Feststellung der 
Anerkennungsfähigkeit der Adoption. 
Eine zusammenfassende Regelung zu 
dem Übereinkommen ist Nr. 27.6.1 PStG-
VwV zu entnehmen.
→ Adoption (schwache), Adoption im 
Ausland, Adoptionsübereinkommens-
Ausführungsgesetz, Adoptionswirkungs­
gesetz, Umwandlung einer »schwachen« 
Adoption 

Adoptionsübereinkommens-Ausfüh-
rungsgesetz Gesetz zur Ausführung des 
Haager Übereinkommens vom 29. 5. 1993 
über den Schutz von Kindern und die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der in­
ternationalen Adoption (Adoptionsüber­
einkommens-Ausführungsgesetz – 
AdÜbAG) vom 5. 11. 2001 (BGBl. I S. 2950 = 
StAZ 2002, 22, GS Nr. 25). Das Gesetz ent­
hält u. a. Vorschriften über die Errich­
tung Zentraler Behörden, die neben all­
gemeinen Aufgaben wie Austausch von 
Auskünften über das Adoptionsrecht der 
Vertragsstaaten auch auf den einzelnen 
Adoptionsfall bezogene Aufgaben (Kon­
trolle von Adoptionsvoraussetzungen 
wie Lebensperspektive des Kindes, Zu­
stimmungen der Eltern, Eignung der Ad­
optionsbewerber, Einreise- und Aufent­
haltsrechte) wahrnehmen. Zentrale Be­
hörde auf Bundesebene ist das Bundes­
amt für Justiz als Bundeszentralstelle für 
Auslandsadoptionen; zentrale Behörden 
auf Länderebene sind die zentralen Ad­
optionsstellen der Landesjugendämter. 
Zu diesen und weiteren Regelungen des 
A. vgl. StAZ 2002, 1,3. → Adoptionsüber­
einkommen 

Adoptionsvermittlung ist das Zusammen­
führen von Kindern unter 18 Jahren und 
Personen, die ein Kind annehmen wol­
len (Adoptionsbewerber). Adoptionen 

dürfen nur von den im Adoptionsver­
mittlungsgesetz (AdVermiG) i. d. F. vom 
22. 12. 2001 (BGBl. 2002 I S. 354) bezeich­
neten Adoptionsvermittlungsstellen ver­
mittelt werden. 

Adoptionswirkungsgesetz Gesetz über 
Wirkungen der Annahme als Kind nach 
ausländischem Recht (Adoptionswir­
kungsgesetz – AdWirkG) vom 5. 11. 2001 
(BGBl. I S. 2950, 2953 = StAZ 2002, 22, 24; 
GS Nr. 26). Das Gesetz eröffnet die Mög­
lichkeit, durch das Familiengericht fest­
stellen zu lassen, ob eine Auslandsadop­
tion für den deutschen Rechtsbereich 
anzuerkennen oder wirksam ist; einbe­
zogen ist die Prüfung, ob das Eltern-
Kind-Verhältnis des Kindes zu seinen 
bisherigen Eltern erloschen ist (§ 2 
AdWirkG). Auf Antrag kann das Famili­
engericht eine »schwache« Adoption 
ausländischen Rechts in eine deutsche 
Volladoption umwandeln (§ 3 AdWirkG). 
→ Adoption (schwache), Adoption im 
Ausland, Adoptionsübereinkommen, 
Umwandlung einer »schwachen« Adop­
tion 

adoptio testamentaria lat., Annahme als 
Kind durch letztwillige Verfügung (gab 
es vor 1900 auch in Deutschland; s. hier­
zu Art. 209 EGBGB). 

Adoptivverwandtschaft ist nach § 1308 
BGB ein Eheverbot, solange das durch 
die Annahme als Kind begründete 
Rechtsverhältnis besteht. Mit der Aufhe­
bung des Annahmeverhältnisses durch 
gerichtliche Entscheidung (§§ 1760, 1763, 
1771 BGB) fällt das Eheverbot weg (§ 1308 
Abs. 1 Satz 2 BGB). Dies gilt auch für die 
Annahme Volljähriger, wenn das → Fami­
liengericht bestimmt hat, dass die Wir­
kungen der Minderjährigenadoption 
eintreten (§ 1772 BGB). Vom Eheverbot 
der A. kann das Familiengericht Befrei­
ung erteilen, wenn die Eheschließenden 
in der Seitenlinie verwandt sind (§ 1308 
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Abs. 2 BGB). Eine verbotswidrig geschlos­
sene Ehe ist gültig; mit der Eheschlie­
ßung wird das mit der Annahme be­
gründete Rechtsverhältnis aufgehoben 
(§ 1766 BGB). Obwohl ein dem § 1308 BGB 
entsprechendes Verbot für Lebenspart­
nerschaften in § 1 Abs. 3 LPartG nicht ge­
troffen wurde, ist eine analoge Anwen­
dung der Verbotsregelung geboten 
(Gaaz/Bornhofen, § 17 Rn. 17). 

AdÜbAG Abkürzung für → Adoptionsüber­
einkommens-Ausführungsgesetz. 

Adventisten Christliche Religionsgemein­
schaft (Hauptgruppe »Freikirche der Sie­
benten-Tags-Adventisten«), welche die 
baldige Wiederkehr Christi erwartet; ge­
gründet 1831 in den Vereinigten Staaten 
von Amerika. 

AdWirkG Abkürzung für → Adoptionswir­
kungsgesetz. 

Ägypten Arabische Republik Ägypten; 
Nordostafrika; Hauptstadt: Kairo (Sitz 
der deutschen Botschaft); 1 001 000 qkm; 
88 Millionen Einwohner; Bevölkerung: 
97 % arab. Ägypter, daneben Beduinen, 
Nubier, Sudanesen; Amtssprache: Ara­
bisch; Religion: über 90 % Muslime, da­
neben auch Christen (Kopten).

Zu beachten sind die im Verhältnis zu 
Ä. anzuwendenden Übereinkommen 
(Übersicht in GS Nr. 200), insbesondere 
– das WÜK (GS Nr. 296; Nr. 68.6.1 PStG-
VwV), das bei Tod eines Angehörigen ei­
nes Vertragsstaates zur unverzüglichen 
Unterrichtung der konsularischen Ver­
tretung dieses Staates verpflichtet, und 
– das Haager Übereinkommen über den 
Zivilprozess (GS Nr. 280; Nr. A 9.2.3 PStG-
VwV) bezüglich der kostenlosen Ertei­
lung von Personenstandsurkunden an 
Bedürftige.

Literatur Bergmann/Ferid/Henrich; 
Brandhuber/Zeyringer/Heussler 

AEK Abkürzung für Amt für die Erfassung 
der Kriegsopfer in Berlin-Charlotten­

burg; ist in die → Deutsche Dienststelle 
(WASt) eingegliedert worden. 

Änderung der Geschlechtszugehörigkeit 
→ Transsexuelle 

Änderung der Vornamen ist nach deut­
schem Recht allgemein nur durch be­
hördliche → Namensänderung möglich. 
Außerdem für besondere Personengrup­
pen: bei → Annahme als Kind, bei 
→ Angleichung, für → Vertriebene und 
→ Spätaussiedler, für Angehörige → nati­
onaler Minderheiten sowie für → Trans­
sexuelle. 

Änderung des Ehenamens kann durch be­
hördliche Namensänderung, durch An­
nahme als Kind oder durch Erstreckung 
namensrechtlicher Wirkungen auf den 
Ehegatten, dessen Geburtsname zum 
Ehenamen bestimmt worden ist, eintre­
ten; Voraussetzung hierfür ist, dass der 
Antrag, die Zustimmungserklärung oder 
die Anschlusserklärung von den Ehegat­
ten gemeinsam abgegeben wird oder 
sich der andere Ehegatte anschließt (z. B. 
bei Annahme als Kind Anschlusserklä­
rung nach § 1757 Abs. 3 BGB). Die Ände­
rung wird als Folgebeurkundung 
(Nr. 16.4 PStG-VwV) eingetragen; zur Be­
zeichnung der Folgebeurkundung vgl. 
Anlage 1 Nr. 3 PStG-VwV. 

Änderung des Familiennamens ist nach 
deutschem Recht nur durch behördliche 
→ Namensänderung, durch besondere 
namensrechtliche Erklärung (→ Anglei­
chung, Namenswahl (EU), Vertriebener, 
Spätaussiedler, nationale Minderheiten) 
oder durch privatrechtlichen Namenser­
werb (z. B. → Eheschließung, Annahme 
als Kind, Namenserteilung) möglich. 

Änderung des Personenstandes ist in den 
Personenstandsregistern zu vermerken, 
wenn ein Eintrag durch die Änderung 
unrichtig wird (§§ 5, 16, 27 PStG; Nr. 16, 27 
PStG-VwV); z. B. Änderung des Geburts­
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eintrags nach Annahme als Kind (§ 27 
Abs. 3 Nr. 1 PStG; Nr. 27.5 PStG-VwV). 

Änderung des Standesamtsbezirks be­
stimmt sich nach Landesrecht (landes­
rechtliche Vorschriften abgedruckt in GS 
Nr. 10). → Standesamtsbezirk 

Änderung von Einträgen in den Perso-
nenstandsregistern erfolgt nach Ab­
schluss der Beurkundung durch das 
Standesamt unmittelbar, 
– wenn es sich um die Berichtigung of­
fensichtlicher Schreibfehler handelt (§ 47 
Abs. 1 Satz 1 PStG); 
– wenn aufgrund öffentlicher Urkunden 
oder eigener Ermittlungen Hinweise auf 
Einträge in anderen Personenstandsre­
gistern zu berichtigen sind, der Eintra­
gung fehlerhafte Übertragungen aus Ur­
kunden zugrunde gelegen haben oder 
im Sterbeeintrag die Angaben über den 
letzten Wohnort des Verstorbenen un­
richtig sind (§ 47 Abs. 1 Satz 2 PStG); 
– wenn bei unrichtigen oder unvollstän­
digen Eintragungen der zutreffende 
Sachverhalt durch Personenstandsur­
kunden nachgewiesen ist (§ 47 Abs. 1 
Satz 3 PStG); 
– wenn die berichtigenden Mitteilungen 
oder Anzeigen die in § 47 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 
PStG aufgeführten Angaben betreffen.

Im Übrigen darf ein abgeschlossener 
Registereintrag nach § 48 Abs. 1 PStG nur 
auf → Anordnung des Gerichts berichtigt 
werden.
→ Berichtigung der Personenstandsregis­
ter, Offenkundige Schreibfehler 

Äquatorialguinea Republik an der West­
küste Afrikas (Golf von Guinea), frühere 
spanische Überseeprovinz; Hauptstadt: 
Malabo (früher Santa Isabel) auf Bioko 
(Sitz der deutschen Botschaft); Fläche: 
rd. 28 050 qkm; etwa 1,22 Millionen Ein­
wohner; Bevölkerung: afrikanische 
Gruppen; Religion: etwa 80 % Christen 
(röm. kath.), Protestanten, Muslime; 

Amtssprache: Spanisch, Französisch, Na­
tionalsprachen.

Zu beachten sind die im Verhältnis zu 
Ä. anzuwendenden Übereinkommen 
(Übersicht in GS Nr. 200), insbesondere 
das WÜK (GS Nr. 296; Nr. 68.6.1 PStG-
VwV), das bei Tod eines Angehörigen ei­
nes Vertragsstaates zur unverzüglichen 
Unterrichtung der konsularischen Ver­
tretung dieses Staates verpflichtet. 

Literatur Bergmann/Ferid/Henrich; 
Brandhuber/Zeyringer/Heussler 

Ärztliche Bescheinigung kann erforder­
lich sein zum Nachweis der Geburt (§ 33 
Satz 1 Nr. 4 PStV), und des Todes (§ 38 
Satz 1 Nr. 4 PStV). → Leichenschauschein, 
Todesbescheinigung 

Ärztliches Zeugnis kann nach § 13 Abs. 3 
PStG verlangt werden, wenn die Ehe 
ohne abschließende Prüfung der Ehefä­
higkeit geschlossen werden soll, weil die 
→ lebensgefährliche Erkrankung eines 
Eheschließenden den Aufschub der Ehe­
schließung nicht gestattet. 

Äthiopien Demokratische Bundesrepublik 
Äthiopien (früher: Abessinien); Republik 
in Nordostafrika; Hauptstadt: Addis Abe­
ba (Sitz der deutschen Botschaft); 
1 100 000 qkm; 92 Millionen Einwohner; 
Bevölkerung: Oromos, Amharas u. a.; 
Religion: etwa 50 % Christen (hauptsäch­
lich Mitglieder der orthodoxen Äthiopi­
schen Kirche, daneben Protestanten und 
Katholiken) und 35 % Muslime; Amts­
sprache: Amharisch.

Zu beachten sind die im Verhältnis zu 
Ä. anzuwendenden Übereinkommen 
(Übersicht in GS Nr. 200). Durch Noten­
wechsel ist die gegenseitige Unterrich­
tung über Sterbefälle vereinbart. 

Literatur Bergmann/Ferid/Henrich; 
Brandhuber/Zeyringer/Heussler 

AEUV Vertrag über die Arbeitsweise der Eu­
ropäischen Union. Basis des Vertrags ist 
der EWG-Vertrag von 1957, geändert 
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durch die Verträge von Maastricht 
(EG-Vertrag), Nizza und Lissabon. 

affidavit engl., schriftliche eidesstattliche 
Versicherung. Für den Standesbeamten 
meist in Verbindung mit dem Nachweis 
der Ledigkeit des ausländischen Ehe­
schließenden von Bedeutung. 

affiliazione ital., Pflegekindschaft, bis 
1. 6. 1983 (Inkrafttreten des neuen italie­
nischen Adoptionsrechts) mit adopti­
onsähnlichen Wirkungen ausgestattetes 
spezifisches Rechtsinstitut des italieni­
schen Kindschaftsrechts. 

Afghanistan Islamische Republik Afgha­
nistan; Zentralasien; Hauptstadt: Kabul 
(Sitz der deutschen Botschaft); rund 
650 000 qkm; etwa 31 Millionen Einwoh­
ner; Bevölkerung: Paschtunen (42 %), 
Tadschiken (27 %), daneben Usbeken, Ha­
zara u. a. Gruppen; Religion: 99 % Musli­
me; Landessprache: Dari, Paschtu.

Zu beachten sind die im Verhältnis zu 
A. anzuwendenden Übereinkommen 
(Übersicht in GS Nr. 200). 

Literatur Bergmann/Ferid/Henrich; 
Brandhuber/Zeyringer/Heussler 

AG Abkürzung für → Amtsgericht, als sol­
che in den Personenstandsregistern zu­
gelassen (Nr. A 8 PStG-VwV, Anlage 3 zur 
PStG-VwV). Daneben auch als Abkür­
zung für »Ausführungsgesetz« ge­
bräuchlich. 

AGdI Abkürzung für → Arbeitsgemein­
schaft der Innenministerien der Bundes­
länder. 

Agnaten lat., Nachgeborene, von demsel­
ben Stammvater abstammende männli­
che Familienangehörige. 

Agnomen lat., Beiname, Personenname. 
AH → Amtliches Handbuch 
AHK Abkürzung für → Alliierte Hohe Kom­

mission. 
AHKG Abkürzung für Gesetz der → Alliier­

ten Hohen Kommission. 

Ahndung von → Ordnungswidrigkeiten ge­
gen das PStG fällt in die Zuständigkeit 
der nach Landesrecht sachlich zuständi­
gen Verwaltungsbehörde. → Bußgeld 

Ahnenforschung → Familienforschung 
Ahnenpass Bezeichnung für einen nicht 

an ein bestimmtes Muster gebundenen 
Nachweis der Abstammung für Deut­
sche, in den nach den §§ 519 bis 524 der 
DA 1938 Eintragungen von den Standes­
beamten und den Kirchenbuchführern 
vorgenommen werden konnten. Rand­
vermerke in Personenstandsbüchern 
wurden nur dann berücksichtigt, wenn 
sie für den Nachweis der Abstammung 
Bedeutung hatten. Bei den Eintragungen 
im A. handelt es sich nicht um Personen­
standsurkunden; sie können im Einzel­
fall jedoch als beweiskräftige Bescheini­
gungen im Sinne von § 9 Abs. 2 PStG in 
Betracht kommen. → Ersatzbescheini­
gungen 

Akademie für Personenstandswesen 
GmbH Aus- und Fortbildungseinrich­
tung des → Bundesverbandes der Deut­
schen Standesbeamtinnen und Standes­
beamten e. V. (BDS). 

Akademischer Grad (auch: Hochschul­
grad) wird natürlichen Personen auf­
grund wissenschaftlicher Qualifizierung 
nach Maßgabe von Prüfungs- und Pro­
motionsordnungen verliehen. Rechts­
grundlage zur Führung eines akademi­
schen Grades ist das als Landesrecht wei­
tergeltende Gesetz über die Führung 
akademischer Grade vom 7. 6. 1939 (RGBl. 
I S. 985, BGBl. III Nr. 221-1). Der akademi­
sche Grad ist weder Namensbestandteil 
noch Berufsbezeichnung (BVerwGE 5, 
291; BGHZ 38, 380 = StAZ 1963, 63). Er 
wird nicht in die Personenstandsregister 
aufgenommen. Bis zum Inkrafttreten 
des PStG 2007 am 1. 1. 2009 war der aka­
demische Grad nach § 63 DA in die Per­
sonenstandsbücher einzutragen, ggf. 
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mit amtlicher Abkürzung (§ 66 Abs. 3 
DA). Enthält ein Altregister Angaben zu 
akademischen Graden der Ehegatten 
oder Lebenspartner, der Eltern oder des 
Verstorbenen, so sind diese bei der Aus­
stellung von Personenstandsurkunden 
nicht zu übernehmen (Nr. 56.2.1 PStG-
VwV). → Ausländische akademische Gra­
de 

Akteneinsicht → Auskunft 
Aktenvernichtung Die Personenstandsre­

gister und die Sicherungsregister sind 
dauernd aufzubewahren (§ 7 Abs. 1 PStG). 
Für die Sammelakten hingegen endet 
die Aufbewahrungspflicht mit Ablauf 
der → Fortführungsfrist des jeweiligen 
Personenstandsregisters (§ 7 Abs. 2 PStG). 

Aktenzeichen Im Personenstandswesen 
sind keine allgemein gültigen Aktenzei­
chen vorgeschrieben. 

Aktive Staatsangehörigkeit → Effektive 
Staatsangehörigkeit 

Aktivlegitimation Berechtigung, in einem 
Prozess als Kläger aufzutreten. → Passiv­
legitimation 

Albanien Republik in Südosteuropa (Bal­
kanhalbinsel); Hauptstadt: Tirana (Sitz 
der deutschen Botschaft); Fläche 
28 748 qkm; etwa 3 Millionen Einwohner; 
Bevölkerung: 92,5 % Albaner (Skipeta­
ren), daneben Griechen und Slawen (Ma­
kedonier, Bulgaren, Serben, Montenegri­
ner); Religion: 70 % Muslime, 30 % grie­
chisch-orthodoxe und katholische Chris­
ten; Amtssprache: Albanisch.

Zu beachten sind die im Verhältnis zu 
A. anzuwendenden Übereinkommen 
(Übersicht in GS Nr. 200), insbesondere 
– das WÜK (GS Nr. 296; Nr. 68.6.1 PStG-
VwV), das bei Tod eines Angehörigen ei­
nes Vertragsstaates zur unverzüglichen 
Unterrichtung der konsularischen Ver­
tretung dieses Staates verpflichtet, und 
– das Haager Übereinkommen über den 
Zivilprozess (GS Nr. 280; Nr. A 9.2.3 PStG-

VwV) bezüglich der kostenlosen Ertei­
lung von Personenstandsurkunden an 
Bedürftige.

Literatur Bergmann/Ferid/Henrich; 
Brandhuber/Zeyringer/Heussler 

Algerien Demokratische Volksrepublik Al­
gerien; Republik in Nordwestafrika; 
Hauptstadt: Algier (Sitz der deutschen 
Botschaft); Fläche: 2 381 741 qkm; 39 Milli­
onen Einwohner; Bevölkerung: etwa 
70 % Araber und 30 % Berber; Staatsreli­
gion: Islam (99 % Muslime), daneben 
Christen; Amtssprache: Arabisch.

Zu beachten sind die im Verhältnis zu 
A. anzuwendenden Übereinkommen 
(Übersicht in GS Nr. 200), insbesondere 
das WÜK (GS Nr. 296, Nr. 68.6.1 PStG-
VwV), das bei Tod eines Angehörigen ei­
nes Vertragsstaates zur unverzüglichen 
Unterrichtung der konsularischen Ver­
tretung dieses Staates verpflichtet.

Literatur Bergmann/Ferid/Henrich; 
Brandhuber/Zeyringer/Heussler 

Aliasname ist ein neben dem Namen im 
Rechtssinn geführter Name; er wird 
nicht in die Personenstandsregister ein­
getragen. → Deckname 

aliud lat., »ein anderes«, Begriff aus der 
Rechtssprache (verwendet z. B. bei der 
Abgrenzung Ehe/Lebenspartnerschaft). 

Allgemein bindende Feststellung des Na-
mens → Namensfeststellung 

Allgemeine Erklärung der Menschenrech-
te → Erklärung der Menschenrechte 

Allgemeines Landrecht Das preußische 
allgemeine Landrecht vom 5. 2. 1794 um­
fasst in seinem Teil I ausschließlich pri­
vatrechtliche Normen, so auch das Per­
sonenstandsrecht. 

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum 
Gesetz über die Änderung von Famili-
ennamen und Vornamen (NamÄnd-
VwV) → Namensänderung (behördliche) 

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum 
Personenstandsgesetz (PStG-VwV) vom 
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29. 3. 2010 (BAnz. Nr. 57 a vom 15. 4. 2010; 
GMBl. Nr. 24/25 vom 15. 4. 2010), in Kraft 
getreten am 1. 8. 2010; geändert durch 
die PStG-VwV-ÄndVwV vom 3. 6. 2014 
(BAnz. AT vom 12. 6. 2014). Die PStG-VwV 
ist in einen allgemeinen Teil mit über­
greifenden Regelungen und einen be­
sonderen Teil mit Erläuterungen zu den 
einzelnen Paragraphen des Gesetzes ge­
gliedert. Drei Anlagen komplettieren die 
PStG-VwV um zusammengefasste Anga­
ben zur Bezeichnung der Folgebeurkun­
dungen (Anlagen 1 und 2) und zu den zu­
lässigen Abkürzungen (Anlage 3).
→ Dienstanweisung 

Allgemeine Wirkungen der Ehe → Ehewir­
kungen, Ehewirkungsstatut 

Allianzname Bezeichnung für den nach 
schweizerischem Gewohnheitsrecht von 
den Ehegatten gebildeten Doppelnamen. 
Jeder Ehegatte kann – anstelle der amtli­
chen Voranstellung – seinen durch Hei­
rat verlorenen Namen gewohnheits­
rechtlich dem gemeinsamen Familien­
namen mit Bindestrich beifügen. Dieser 
sog. A. kann formlos angenommen und 
jederzeit wieder formlos abgelegt wer­
den. 

Alliierte Dokumentenzentrale → Berlin 
Document Center 

Alliierte Hohe Kommission (AHK), von 
1949 bis 1955 oberstes Kontrollorgan der 
drei Westmächte für die Bundesrepublik 
Deutschland und Berlin (West) mit drei 
Hohen Kommissaren. 

Alliierte Mächte übernahmen 1945 nach 
der Kapitulation des Deutschen Reiches 
die oberste Gewalt in Deutschland; es 
waren die USA, die UdSSR, Großbritanni­
en und Frankreich. → Alliierter Kontroll­
rat, Besatzungsrecht 

Alliierter Kontrollrat im Jahre 1945 einge­
setzte Behörde der → Alliierten Mächte 
zur Ausübung der Regierungsgewalt in 

Deutschland; seit 1948 nicht mehr zu­
sammengetreten. 

Allonge Anhang, angeklebte Verlängerung 
des Randes von Personenstandseinträ­
gen in Papierform zur Beischreibung 
von Folgebeurkundungen, wenn der 
Raum neben dem Eintrag nicht aus­
reicht. Die Verbindungsstelle ist zu sie­
geln (§ 66 Abs. 3 PStV). 

Allseitige Kollisionsnormen auch: »voll­
kommene (oder vollständige, zweiseiti­
ge, mehrseitige) Kollisionsnormen«; Be­
griff aus dem internationalen Privat­
recht für Normen, welche die Regelung 
eines kollisionsrechtlichen Sachverhalts 
nicht einseitig dem eigenen Recht 
(→ einseitige Kollisionsnormen), son­
dern allgemein einem bestimmten 
Recht (z. B. Personalstatut, Ehewirkungs­
statut) unterstellen. Von »unvollkomme­
nen allseitigen Kollisionsnormen« – 
auch »vollkommenen Kollisionsnormen 
mit Fallbeschränkung« – spricht man, 
wenn ausländisches Recht nur im Falle 
einer Inlandsberührung für anwendbar 
erklärt wird. 

Alphabetisches Namenverzeichnis war 
nach früherem Recht für jedes Heirats‑, 
Geburten- und Sterbebuch jahrgangs­
weise anzulegen (§ 39 DA) und fortzu­
führen (§ 42 DA). Es dient vornehmlich 
dem Auffinden eines Eintrags. Nach gel­
tendem Recht haben die → Suchverzeich­
nisse diese Funktion übernommen. 

ALR Abkürzung für → Allgemeines 
Landrecht 

Als-ob-Renvoi Verweist das Heimatrecht 
einer Person, das ein interlokales Recht 
nicht kennt (z. B. Recht der USA), auf das 
Recht eines Einzelstaates, in dem die be­
treffende Person ihr Domizil hat, wohnt 
sie aber in Deutschland und lassen sich 
auch sonst keine Beziehungen zu einem 
bestimmten Einzelstaat feststellen, so 
kann die Verweisung abgebrochen und 
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deutsches Recht angewendet werden. Es 
ist dann die Teilrechtsordnung maßge­
bend, mit welcher der Sachverhalt am 
engsten verbunden ist (Art. 4 Abs. 3 Satz 2 
EGBGB). 

Altersheime → Anzeigepflichtige, Öffentli­
che Anstalten, Schriftliche Anzeigen 

Altershilfe für Landwirte Personenstands­
urkunden für diesen Zweck sind gebüh­
renfrei (§ 64 SGB X; Nr. A 9.1 PStG-VwV). 

Alter Stil Bei älteren Urkunden aus Ost- 
und Südosteuropa ist zu beachten, dass 
dort bis in die ersten Jahrzehnte des ver­
gangenen Jahrhunderts vielfach der 
→ Julianische Kalender (alter Stil) galt, 
der von dem seit 1582 im übrigen Europa 
eingeführten → Gregorianischen Kalen­
der (neuer Stil) um mehrere (12 bis 13) 
Tage abwich. 

Altersunterschied der Eheschließenden 
Auch erheblicher Altersunterschied zwi­
schen den Eheschließenden ist kein Ehe­
hindernis. → Scheinehe 

Alter und Annahme als Kind → Annahme 
als Kind 

Alter und Anzeigeberechtigung Der An­
zeigende einer Geburt oder eines Sterbe­
falls sollte mindestens 14 Jahre alt sein; 
Ausnahme ist möglich, wenn die Anzei­
ge von einem anderen Verpflichteten 
nicht erreicht werden kann (Nr. 19.1.4, 
Nr. 29.1.4 PStG-VwV). 

Alter und Ehemündigkeit Frau und Mann 
sind mit der Volljährigkeit ehemündig 
(§ 1303 Abs. 1 BGB); die Volljährigkeit tritt 
mit der Vollendung des 18. Lebensjahres 
ein (§ 2 BGB). Auf Antrag kann von dem 
Alterserfordernis durch das Familienge­
richt befreit werden, wenn der Antrag­
steller das 16. Lebensjahr vollendet hat 
und sein künftiger Ehegatte volljährig ist 
(§ 1303 Abs. 2 BGB; Nr. 13.2.2 PStG-VwV). 
Die Befreiung wird mit der Bekanntma­
chung an den Beteiligten rechtswirksam 
(§ 40 Abs. 1 FamFG); es bedarf daher kei­

ner besonderen Rechtskraftbescheini­
gung (Nr. 13.2.3 PStG-VwV). → Ehemün­
digkeit 

Alter und Geschäftsfähigkeit Kinder unter 
7 Jahren sind geschäftsunfähig (§ 104 
BGB). Personen von 7 bis 18 Jahren sind 
beschränkt geschäftsfähig (Minderjähri­
ge; § 106 BGB). Personen, die das 18. Le­
bensjahr vollendet haben, sind voll ge­
schäftsfähig (Volljährige; § 2 BGB). Für 
die Geschäftsfähigkeit eines Ausländers 
ist sein Heimatrecht maßgebend (Art. 7 
EGBGB). → Beschränkte Geschäftsfähig­
keit, Betreuung, Geschäftsfähigkeit, Ge­
schäftsunfähigkeit 

Alter und Lebenspartnerschaft Eine Le­
benspartnerschaft kann nach § 1 Abs. 3 
Nr. 1 LPartG nur zwischen Volljährigen 
begründet werden. Von dem Erfordernis 
der Volljährigkeit kann – anders als bei 
der Eheschließung (§ 1303 Abs. 2 BGB) – 
keine Befreiung erteilt werden. 

Alter und Testierfähigkeit Minderjährige 
sind nach Vollendung des 16. Lebensjah­
res testierfähig (Unterart der allgemei­
nen Geschäftsfähigkeit; § 2229 Abs. 1 
BGB). → Testament 

Alter und Todeserklärung Wer verschollen 
im Sinne von § 1 des Verschollenheitsge­
setzes vom 15. 1. 1951 (BGBl. I S. 63, III 
Nr. 401-6; Auszug in GS Nr. 31) ist, kann 
für tot erklärt werden. Voraussetzung 
nach § 3 Verschollenheitsgesetz: 10 Jahre 
Verschollenheit, jedoch frühestens am 
Ende des Jahres, in dem der Verschollene 
das 25. Lebensjahr vollendet hätte; wür­
de der Verschollene zur Zeit der Todeser­
klärung das 80. Lebensjahr vollendet ha­
ben, nur 5 Jahre Verschollenheit. Bei 
Kriegsverschollenheit (§ 4 Verschollen­
heitsgesetz): 1 Jahr nach Kriegsende; bei 
Seeverschollenheit (§ 5 Verschollenheits­
gesetz): 6 Monate; bei Luftverschollen­
heit (§ 6 Verschollenheitsgesetz): 3 Mo­
nate; bei sonstiger Lebensgefahr (§ 7 Ver­
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schollenheitsgesetz): 1 Jahr Verschollen­
heit. → Todeserklärung, Feststellung der 
Todeszeit 

Alter und Trauzeugen Für Trauzeugen ist 
kein Mindestalter vorgeschrieben. Ent­
sprechend der früheren Regelung (§ 15 
PStV a. F.; § 184 Abs. 3 DA) sollten in der 
Regel aber nur volljährige Trauzeugen 
zugelassen werden. 

Altfälle Sachverhalte, die nach Inkrafttre­
ten neuen Rechts noch nach früherem 
Recht zu beurteilen sind, z. B. bei Vater­
schaftsanerkennung zu einem vor dem 
1. 7. 1998 geborenen Kind (Art. 224 § 1 
Abs. 1 EGBGB). 

Altkatholiken »Kirche von Utrecht«, abge­
spaltene Teile der katholischen Kirche, 
die sich nach 1870 gegen das Dogma von 
der Infallibilität (Unfehlbarkeit) des 
Papstes auflehnten. 

Altlutheraner Bezeichnung für die Glieder 
der deutschlutherischen Freikirchen, die 
im 19. Jahrhundert aus dem Wider­
spruch gegen die Union zwischen Luthe­
ranern und Reformierten entstanden. 

Altregister Bezeichnung für die bis zum 
Inkrafttreten des PStG 2007 (1. 1. 2009) 
errichteten Personenstandsregister (§ 66 
PStV). → Übergangsbeurkundung 

ambtenaar van de burgerlijke stand Zivil­
standsbeamter in den Niederlanden. 

Ambulante Behausungen Wohnwagen, 
Wohnmobile u. ä. sind Wohnungen im 
Sinne von § 29 Abs. 1 Nr. 2 PStG. 

Amerikanische Streitkräfte Die Pflicht zur 
Anzeige von Personenstandsfällen ge­
genüber dem deutschen Standesbeam­
ten besteht nicht bei Geburten von Kin­
dern der Mitglieder der Truppe, des Zivi­
len Gefolges und der Angehörigen 
(Nr. 19.2 PStG-VwV) sowie des Todes ei­
nes Mitglieds dieses Personenkreises 
(Nr. 29.2 PStG-VwV). Die Pflicht zur An­
zeige bleibt bestehen, wenn die Person, 
auf die sich die Beurkundung bezieht, 

Deutscher ist. Grundlage: Zusatzabkom­
men zum NATO-Truppenstatut vom 
3. 8. 1959, Gesetz vom 18. 8. 1961 (BGBl. II 
S. 1183; Auszug in GS Nr. 204). → NATO-
Truppenstatut, Ziviles Gefolge 

Amt mehrdeutiger Begriff, z. B. für Institu­
tionen, Behörden, Gesamtheit der Aufga­
ben eines Trägers öffentlicher Gewalt, 
Gemeindeverband in Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern und Schles­
wig-Holstein (früher auch in Nord­
rhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz). 

Amtliche Beglaubigung Bestätigung der 
Echtheit einer Unterschrift oder eines 
Handzeichens oder der Richtigkeit der 
Abschrift einer Urkunde durch eine Ver­
waltungsbehörde zum Zwecke der Ver­
wendung im Verwaltungsverfahren oder 
für sonstige Zwecke, für die eine → öf­
fentliche Beglaubigung nicht vorge­
schrieben ist. 

Amtliche Ermittlungen werden bei einem 
Sterbefall in der Regel durchgeführt, 
wenn ein unnatürlicher Tod (z. B. gewalt­
samer Tod, Freitod, Unglücksfall) vor­
liegt. Der Standesbeamte trägt den Ster­
befall nur auf schriftliche Anzeige der 
nach Landesrecht zuständigen Behörde 
ein (§ 30 Abs. 3 PStG; Nr. 28.3 PStG-VwV). 
Ergeben sich Verdachtsmomente bei der 
Anzeige, so hat der Standesbeamte die 
Beurkundung zurückzustellen und die 
zuständige Behörde zu benachrichtigen. 

Bei Verlust des Personenstandsregis­
ters und des Sicherungsregisters gehen 
der Wiederherstellung der Register eben­
falls amtliche Ermittlungen des Sachver­
halts voraus (§ 8 Abs. 2 PStG; Nr. 8.1.3 
PStG-VwV). → Eigene Ermittlungen 

Amtliche Monatsnamen waren bis zum 
Inkrafttreten des PStG 2007 (1. 1. 2009) 
bei Zeitangaben in den Personenstands­
büchern und ‑urkunden zu verwenden 
(§ 61 Abs. 1 DA). Nach Nr. A 2.2.1 PStG-VwV 
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werden Monatsnamen nur noch mit 
→ arabischen Ziffern eingetragen. 

Amtliche Muster Für die Darstellung der 
Registereinträge auf dem Bildschirm 
sind die Muster der Anlagen 2 bis 5 der 
PStV vorgegeben (§ 19 PStV). Die weite­
ren Muster der Anlagen 6 bis 12 betref­
fen die Personenstandsurkunden (Anla­
gen 6 bis 9), die Niederschriften über die 
Eheschließung und die Begründung ei­
ner Lebenspartnerschaft (Anlagen 10 u. 
11), die Anfrage an die Ausländerbehörde 
über den Erwerb der deutschen Staatsan­
gehörigkeit (Anlage 12) sowie die Be­
scheinigung über die Anzeige einer Fehl­
geburt (Anlage 13). Die Teile 1 (Anfrage an 
die Ausländerbehörde) und 2 (Antwort 
der Ausländerbehörde) der Anlage 12 
wurden durch elektronische Nachrich­
ten nach XPersonenstand abgelöst; der 
Vermerk des Standesamts richtet sich 
weiterhin nach Anlage 12. 

Amtliches Handbuch für die Preußischen 
Standesbeamten und ihre Aufsichtsbe­
hörden, 1925 herausgegeben vom Preu­
ßischen Ministerium des Innern (letzte 
Ausgabe 1938), war Vorgänger der späte­
ren → Dienstanweisung. 

Amtliche Vordrucke für die Personen­
standsregister, die Niederschriften über 
die Eheschließung und über die Begrün­
dung einer Lebenspartnerschaft, die Per­
sonenstandsurkunden, die Bescheini­
gung über eine Fehlgeburt und die An­
frage bei der Ausländerbehörde zur Prü­
fung des Erwerbs der deutschen Staats­
angehörigkeit sind durch die PStV (Anla­
gen 2 bis 13) vorgeschrieben (§§ 29 Abs. 3, 
30, 31 Abs. 3, 34 Abs. 2 und 48 Abs. 1 PStV). 
Außerdem sind amtliche Vordrucke zu 
verwenden für die mehrsprachigen Per­
sonenstandsurkunden (§ 50 PStV, Nr. 55.3 
PStG-VwV), die Mitteilungen (Nr. 68.6.2 
PStG-VwV) und das Ehefähigkeitszeug­
nis (§ 51 PStV, Nr. 39.4 PStG-VwV). 

Amtsanmaßung Wer unbefugt Amtshand­
lungen vornimmt, die dem Standesbe­
amten vorbehalten sind, wird mit Frei­
heitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geld­
strafe bestraft (§ 132 StGB). 

Amtsantritt → Amtsübernahme 
Amtsanwalt übt beim Amtsgericht (in ein­

geschränktem Umfang) neben den 
Staatsanwälten das Amt der Staatsan­
waltschaft aus (§§ 142, 145 GVG). 

Amtsbezeichnung des Standesbeamten ist 
seiner Unterschrift in den Personen­
standsregistern und ‑urkunden nicht 
hinzuzufügen. 

Amtsbezirk des Standesamts → Standes­
amtsbezirk 

Amtsbürgermeister Vorsitzender der Ver­
tretung eines früheren Amtes (Gemein­
deverband) in Nordrhein-Westfalen und 
Rheinland-Pfalz; die Ämter sind in bei­
den Bundesländern im Zuge der kom­
munalen Neugliederung aufgelöst wor­
den. 

Amtsdelikte sind mit Strafe bedrohte Ver­
brechen und Vergehen im Amte, z. B. 
Vorteilsnahme, Bestechlichkeit, Falsch­
beurkundung im Amt, Verletzung des 
Dienstgeheimnisses (§§ 331 bis 358 StGB). 

Amtsdirektor Bezeichnung für den Haupt­
verwaltungsbeamten eines früheren 
→ Amtes. 

Amtseid ist die feierliche Verpflichtung 
des Trägers eines öffentlichen Amtes, die 
Amtspflichten treu zu erfüllen. → Dienst­
eid 

Amtsführung des Standesamts untersteht 
der Fachaufsicht der nach Landesrecht 
zuständigen Verwaltungsbehörde. Die 
Aufsicht über die persönliche Dienst­
führung des Standesbeamten übt der 
Dienstvorgesetzte aus. → Aufsicht über 
das Standesamt 

Amtsgeheimnis (Dienstgeheimnis) Über 
die behördlichen Angelegenheiten, de­
ren Geheimhaltung durch Gesetz oder 
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dienstliche Anordnung vorgeschrieben 
oder ihrer Natur nach erforderlich ist, 
dürfen Beamte ohne Genehmigung des 
Dienstherrn weder gerichtlich noch au­
ßergerichtlich aussagen. Bruch des A. ist 
in § 353 b StGB unter Strafe gestellt (Frei­
heitsstrafe bis zu 5 Jahren oder Geldstra­
fe). → Amtsverschwiegenheit 

Amtsgericht (AG) Unterstufe der ordentli­
chen Gerichtsbarkeit (§§ 12, 22 ff. GVG). 
Das AG kann das Standesamt zur Vor­
nahme einer Amtshandlung anweisen, 
wenn 
– das Standesamt die Amtshandlung ab­
gelehnt hat und von den Beteiligten 
oder der Aufsichtsbehörde die Anwei­
sung beantragt worden ist (§ 49 Abs. 1 
PStG; Nr. 49 PStG-VwV); 
– das Standesamt in einem Zweifelsfall 
selbst die Entscheidung beantragt hat 
(§ 49 Abs. 2 PStG).

Außerdem ist das AG zuständig für die 
Anordnung von Berichtigungen abge­
schlossener Registereinträge (§ 48 Abs. 1 
PStG), soweit das Standesamt hierzu 
nicht ohne gerichtliche Anordnung be­
fugt ist (§ 47 PStG; Nr. 47 PStG-VwV).

Zuständig ist das AG mit Sitz am Ort 
des Landgerichts, zu dessen Bezirk der 
Amtssitz des Standesamts gehört (§ 50 
PStG). 

Weitere Bedeutung für die Arbeit des 
Standesbeamten haben insbesondere 
Verfahren in Familiensachen (§§ 111 ff. 
FamFG), die Angaben in den Personen­
standsregistern betreffen.
→ Ablehnung einer Amtshandlung, 
Amtsgericht Schöneberg, Amtshilfe, Be­
schwerde, Familiengericht 

Amtsgericht Schöneberg in 10820 Berlin 
ist zuständig für die Anordnung der Be­
richtigung von Einträgen in deutschen 
Personenstandsbüchern aus Gebieten, in 
denen deutsche Standesbeamte nicht 
tätig sind (Nr. 50 PStG-VwV). Außerdem 

ist das AG Schöneberg für Amtshandlun­
gen der Familiengerichte zuständig, 
wenn die Beteiligten im Inland weder 
Wohnsitz noch Aufenthalt haben und 
infolge dessen die Zuständigkeit eines 
anderen Gerichts nicht gegeben ist. Z. B. 
in Abstammungssachen (§ 170 Abs. 3 
FamFG) und bei Scheidung, Aufhebung 
oder Feststellung des Bestehens oder 
Nichtbestehens einer Ehe zwischen den 
Beteiligten (§ 122 Nr. 6 FamFG). 

Amtsgrundsatz (auch: Untersuchungs­
grundsatz) Verpflichtung einer Behörde, 
den Sachverhalt ohne Einschränkung 
durch den Vortrag oder das Beweisange­
bot der Beteiligten »von Amts wegen« zu 
ermitteln (§ 24 VwVfG). 

Amtshaftung Verantwortlichkeit bei Ver­
letzung der Amtspflicht gegenüber ei­
nem Dritten durch eine mit einem öf­
fentlichen Amt betraute Person. Sie trifft 
grundsätzlich den Dienstherrn; bei Vor­
satz oder grober Fahrlässigkeit ist Rück­
griffsmöglichkeit gegeben (Art. 34 GG; 
§ 48 BeamtStG). → Amtspflichtverlet­
zung, Haftung des Standesbeamten 

Amtshandlungen darf der Standesbeamte 
erst nach seiner Bestellung und nur in­
nerhalb seines Amtsbezirks vornehmen. 
Mit der Beendigung des Amtes erlischt 
diese Befugnis (§ 2 Abs. 1 PStG). Näheres 
zum Amtsbezirk, zur Bestellung, zu Not­
fallregelungen und der Aufsicht über die 
Standesämter ist den Ausführungsvor­
schriften der Länder zu entnehmen (ab­
gedruckt in GS Nr. 10). Der Dienstvorge­
setzte des Standesbeamten ist nicht be­
fugt, die dem Standesbeamten obliegen­
den A. wahrzunehmen oder einen Drit­
ten mit der Wahrnehmung zu beauftra­
gen (§ 2 Abs. 2 PStG). Ist der Standesbe­
amte selbst Beteiligter, Angehöriger ei­
nes Beteiligten, gesetzlicher Vertreter 
eines Beteiligten oder kann er durch die 
A. einen unmittelbaren Vorteil oder 
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Nachteil erlangen, so darf er sie nicht 
vornehmen (§ 20 VwVfG; Nr. 2.1 PStG-
VwV). Lehnt das Standesamt eine A. ab, 
so kann es nach § 49 PStG auf Antrag der 
Beteiligten oder der Aufsichtsbehörde 
durch das Amtsgericht zur Vornahme 
angewiesen werden. Der Standesbeamte 
hat die Beteiligten auf ihr Antragsrecht 
hinzuweisen (Nr. 49 PStG-VwV). → Ableh­
nung einer Amtshandlung, Amtsgericht, 
Amtstätigkeit des Standesbeamten, An­
gehörige 

Amtshilfe Jede Behörde hat anderen Be­
hörden auf Ersuchen ergänzende Hilfe 
zu leisten (Art. 35 GG; § 4 VwVfG). Die 
Standesämter sind einander zur Amts­
hilfe verpflichtet. Anderen Behörden 
und den Gerichten haben sie Amtshilfe 
im Rahmen ihres Aufgabenkreises zu 
leisten. Die Voraussetzungen und Gren­
zen der Amtshilfe mit einer Übersicht 
über die häufigsten Gründe für die Inan­
spruchnahme und Ablehnung der A. ent­
hält § 5 VwVfG. 

Amtsleiter des Standesamts kann bestellt 
werden, wenn wegen des Umfangs der 
Dienstgeschäfte in dem Standesamtsbe­
zirk mehrere Standesbeamte tätig sind. 
Da die Standesbeamten die ihnen über­
tragenen Aufgaben nach § 2 Abs. 2 PStG 
alleinverantwortlich wahrnehmen, hat 
der A. nicht das Recht, in die sachliche 
Amtsführung des Standesbeamten ein­
zugreifen; ihm steht mithin nur die Auf­
sicht über die persönliche Dienstfüh­
rung des Standesbeamten zu. → Aufsicht 
über das Standesamt 

Amtspflegschaft trat bis zur Reform des 
Kindschaftsrechts (1. 7. 1998) nach § 1706 
BGB für ein nichteheliches Kind mit sei­
ner Geburt kraft Gesetzes ein; die Vor­
schrift galt nicht für die neuen Länder 
(Art. 230 Abs. 1 EGBGB). Die A. umfasste 
die Angelegenheiten »Vaterschaftsfest­
stellung« sowie »Geltendmachung von 

Unterhalts- und Erbansprüchen«. → Bei­
standschaft 

Amtspflichtverletzung Verletzt jemand in 
Ausübung eines ihm anvertrauten öf­
fentlichen Amtes die ihm einem Dritten 
gegenüber obliegende Amtspflicht, so 
trifft die Verantwortung grundsätzlich 
den Staat oder die Körperschaft, in deren 
Dienst er steht (Art. 34 GG). Ein Rückgriff 
auf den Beamten ist gegeben, wenn ihm 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur 
Last fällt (§ 48 BeamtStG). Bei A. im Rah­
men einer privatrechtlichen Tätigkeit ist 
für Beamte (im beamtenrechtlichen Sin­
ne) Eigenhaftung nach § 839 BGB gege­
ben. → Amtshaftung, Haftung des Stan­
desbeamten 

Amtsräume → Diensträume 
Amtsrobe → Amtstracht 
Amtssitz des Standesamts sind nach § 1 

Abs. 2 PStV die → Diensträume des Stan­
desamts. Die Vorschrift stellt damit klar, 
dass Amtshandlungen des Standesbe­
amten grundsätzlich in den Diensträu­
men des Standesamts vorzunehmen 
sind. 

Amtssprache in der Bundesrepublik 
Deutschland ist deutsch (§ 23 Abs. 1 
VwVfG; § 184 GVG). Ein Ausländer kann 
nicht beanspruchen, dass an ihn gerich­
tete amtliche Schriftstücke in seiner Hei­
matsprache abgefasst werden; die Inan­
spruchnahme eines Dolmetschers ist 
ihm zuzumuten (BVerwG vom 14. 8. 1974, 
DÖV 1974, 788). → Deutsche Schrift, Deut­
sche Sprache 

Amtsstunden → Dienststunden 
Amtstätigkeit des Standesbeamten be­

ginnt mit der Bestellung zum Standesbe­
amten. Sie endet, wenn die Bestellung 
widerrufen wird, die Bestellungszeit ab­
gelaufen ist, das Dienst- oder Beschäfti­
gungsverhältnis beendet ist oder der 
Standesamtsbezirk aufgelöst wird. Nähe­
res dazu regeln die personenstands­
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rechtlichen Ausführungsgesetze der Län­
der. Während und nach der Beendigung 
der A. hat der Standesbeamte über die 
ihm dabei bekannt gewordenen Angele­
genheiten Verschwiegenheit zu bewah­
ren (§ 37 BeamtStG). → Amtshandlungen, 
Amtsverschwiegenheit, Bestellung des 
Standesbeamten 

Amtstracht ist für den Standesbeamten 
nicht vorgeschrieben. Der Standesbeam­
te kann jedoch zur Eheschließung eine 
besondere A. anlegen, die sich in Schnitt 
und Farbe von eingeführten staatlichen 
oder kirchlichen Dienst- oder Amtstrach­
ten deutlich unterscheiden muss (früher 
bundeseinheitlich so geregelt in § 187 
Abs. 2 DA). 

Amtsübernahme Werden die Aufgaben 
des Standesamts durch das Standesamt 
einer anderen Gemeinde übernommen, 
so bilden die Gemeindegebiete einen 
einheitlichen Standesamtsbezirk (z. B. § 2 
des Hessischen Ausführungsgesetzes 
zum PStG). 

Amtsverschwiegenheit haben der Stan­
desbeamte und seine Mitarbeiter wäh­
rend und nach Beendigung ihrer Amts­
tätigkeit zu bewahren. Sie umfasst alle 
bei der dienstlichen Tätigkeit bekannt 
gewordenen Angelegenheiten; ausge­
nommen sind solche Tatsachen, die of­
fenkundig sind oder ihrer Bedeutung 
nach keiner Geheimhaltung bedürfen 
(§ 37 Abs. 1, 2 BeamtStG). Soweit Geheim­
haltung durch Gesetz oder dienstliche 
Anordnung vorgeschrieben oder ihrer 
Natur nach erforderlich ist, darf der 
Standesbeamte weder vor Gericht aussa­
gen noch außerdienstliche Erklärungen 
abgeben, bevor der Dienstherr hierfür 
seine Genehmigung erteilt hat (§ 37 
Abs. 3 bis 5 BeamtStG). → Amtsgeheim­
nis, Amtspflichtverletzung, Auskunft, 
Benutzung der Personenstandsregister 

Amtsvormundschaft (gesetzliche und be­
stellte) Die gesetzliche A. durch das Ju­
gendamt gemäß § 1791 c BGB tritt für ein 
Kind nicht miteinander verheirateter 
Eltern mit der Geburt ein, wenn es eines 
Vormunds bedarf und seinen gewöhnli­
chen Aufenthalt im Inland hat (§§ 55 ff. 
SGB VIII). In der Regel ist dies nur noch 
dann der Fall, wenn und solange die 
Mutter selbst minderjährig und ein an­
derer Vormund vor der Geburt nicht be­
stellt worden ist. Bis zur Neuregelung 
der Rechtsstellung der nichtehelichen 
Kinder zum 1. 7. 1970 war das Jugendamt 
in jedem Fall kraft Gesetzes Amtsvor­
mund.

Die bestellte A. durch das Jugendamt 
setzt nach § 1791 b BGB voraus, dass eine 
Vormundschaft erforderlich, eine als 
Einzelvormund geeignete Person aber 
nicht vorhanden ist. Die Bestellung er­
folgt durch Beschluss des Familienge­
richts. Das Jugendamt kann von den El­
tern des Mündels nicht ausgeschlossen 
werden.
→ Beistandschaft 

Amt und Straftaten Regelungen über 
Straftaten im Amte sind im 29. Abschnitt 
des StGB (§§ 331 bis 358) getroffen. 
→ Amtsdelikte 

Andorra Fürstentum in den östlichen Py­
renäen unter gemeinsamer Oberhoheit 
des französischen Staatspräsidenten 
und des spanischen Bischofs von Urgell; 
Hauptstadt: Andorra la Vella (zuständige 
deutsche Auslandsvertretung: Deutsche 
Botschaft in Madrid); Fläche 468 qkm; 
77 000 Einwohner; Bevölkerung: Andor­
raner (46 %), Ausländer; Religion: über­
wiegend röm.-kath. Christen; Amtsspra­
che: Katalanisch; daneben als Umgangs­
sprachen Französisch und Spanisch.

Zu beachten sind die im Verhältnis zu 
A. anzuwendenden Übereinkommen 
(Übersicht in GS Nr. 200), insbesondere 




